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Verordnung (EU) 2024/1689 des
Europäischen Parlaments und des Rates

vom 13. Juni 2024 zur Festlegung
harmonisierter Vorschriften für künstliche

Intelligenz und zur Änderung der
Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU)

Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/
858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144
sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU)

2016/797 und (EU) 2020/1828

(Verordnung über künstliche Intelligenz)

ABl L 2024/1689, 1.

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EURO-
PÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, insbesondere auf die Artikel 16 und 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationa-
len Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (1),

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:
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(1) Zweck dieser Verordnung ist es, das Funktionieren des Binnen-
markts zu verbessern, indem ein einheitlicher Rechtsrahmen insbe-
sondere für die Entwicklung, das Inverkehrbringen, die Inbetrieb-
nahme und die Verwendung von Systemen künstlicher Intelligenz
(KI-Systeme) in der Union im Einklang mit den Werten der Union
festgelegt wird, um die Einführung von menschenzentrierter und
vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz (KI) zu fördern und
gleichzeitig ein hohes Schutzniveau in Bezug auf Gesundheit, Sicher-
heit und der in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
(„Charta“) verankerten Grundrechte, einschließlich Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Umweltschutz, sicherzustellen, den Schutz
vor schädlichen Auswirkungen von KI-Systemen in der Union zu
gewährleisten und gleichzeitig die Innovation zu unterstützen. Diese
Verordnung gewährleistet den grenzüberschreitenden freien Ver-
kehr KI-gestützter Waren und Dienstleistungen, wodurch verhindert
wird, dass die Mitgliedstaaten die Entwicklung, Vermarktung und
Verwendung von KI-Systemen beschränken, sofern dies nicht aus-
drücklich durch diese Verordnung erlaubt wird.

(2) Diese Verordnung sollte im Einklang mit den in der Charta ver-
ankerten Werten der Union angewandt werden, den Schutz von na-
türlichen Personen, Unternehmen, Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit sowie der Umwelt erleichtern und gleichzeitig Innovation und
Beschäftigung fördern und der Union eine Führungsrolle bei der
Einführung vertrauenswürdiger KI verschaffen.

(3) KI-Systeme können problemlos in verschiedenen Bereichen der
Wirtschaft und Gesellschaft, auch grenzüberschreitend, eingesetzt
werden und in der gesamten Union verkehren. Einige Mitgliedstaa-
ten haben bereits die Verabschiedung nationaler Vorschriften in Er-
wägung gezogen, damit KI vertrauenswürdig und sicher ist und im
Einklang mit den Grundrechten entwickelt und verwendet wird. Un-
terschiedliche nationale Vorschriften können zu einer Fragmentie-
rung des Binnenmarkts führen und können die Rechtssicherheit
für Akteure, die KI-Systeme entwickeln, einführen oder verwenden,
beeinträchtigen. Daher sollte in der gesamten Union ein einheitlich
hohes Schutzniveau sichergestellt werden, um eine vertrauenswürdi-
ge KI zu erreichen, wobei Unterschiede, die den freien Verkehr, In-
novationen, den Einsatz und die Verbreitung von KI-Systemen und
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damit zusammenhängenden Produkten und Dienstleistungen im
Binnenmarkt behindern, vermieden werden sollten, indem den Ak-
teuren einheitliche Pflichten auferlegt werden und der gleiche Schutz
der zwingenden Gründe des Allgemeininteresses und der Rechte von
Personen im gesamten Binnenmarkt auf der Grundlage des Arti-
kels 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
(AEUV) gewährleistet wird. Soweit diese Verordnung konkrete Vor-
schriften zum Schutz von Einzelpersonen im Hinblick auf die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten enthält, mit denen die Verwen-
dung von KI-Systemen zur biometrischen Fernidentifizierung zu
Strafverfolgungszwecken, die Verwendung von KI-Systemen für
die Risikobewertung natürlicher Personen zu Strafverfolgungszwe-
cken und die Verwendung von KI-Systemen zur biometrischen Ka-
tegorisierung zu Strafverfolgungszwecken eingeschränkt wird, ist es
angezeigt, diese Verordnung in Bezug auf diese konkreten Vorschrif-
ten auf Artikel 16 AEUV zu stützen. Angesichts dieser konkreten
Vorschriften und des Rückgriffs auf Artikel 16 AEUV ist es ange-
zeigt, den Europäischen Datenschutzausschuss zu konsultieren.

(4) KI bezeichnet eine Reihe von Technologien, die sich rasant ent-
wickeln und zu vielfältigem Nutzen für Wirtschaft, Umwelt und Ge-
sellschaft über das gesamte Spektrum industrieller und gesellschaft-
licher Tätigkeiten hinweg beitragen. Durch die Verbesserung der
Vorhersage, die Optimierung der Abläufe, Ressourcenzuweisung
und die Personalisierung digitaler Lösungen, die Einzelpersonen
und Organisationen zur Verfügung stehen, kann die Verwendung
von KI Unternehmen wesentliche Wettbewerbsvorteile verschaffen
und zu guten Ergebnissen für Gesellschaft und Umwelt führen, bei-
spielsweise in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Landwirt-
schaft, Lebensmittelsicherheit, allgemeine und berufliche Bildung,
Medien, Sport, Kultur, Infrastrukturmanagement, Energie, Verkehr
und Logistik, öffentliche Dienstleistungen, Sicherheit, Justiz, Res-
sourcen- und Energieeffizienz, Umweltüberwachung, Bewahrung
und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme sowie
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel.

(5) Gleichzeitig kann KI je nach den Umständen ihrer konkreten
Anwendung und Nutzung sowie der technologischen Entwicklungs-
stufe Risiken mit sich bringen und öffentliche Interessen und grund-

9783214259617 
KI-Verordnung 
Wolfgang Zankl 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214259617


ErwGr KI-VO

legende Rechte schädigen, die durch das Unionsrecht geschützt sind.
Ein solcher Schaden kann materieller oder immaterieller Art sein,
einschließlich physischer, psychischer, gesellschaftlicher oder wirt-
schaftlicher Schäden.

(6) Angesichts der großen Auswirkungen, die KI auf die Gesell-
schaft haben kann, und der Notwendigkeit, Vertrauen aufzubauen,
ist es von entscheidender Bedeutung, dass KI und ihr Regulierungs-
rahmen im Einklang mit den in Artikel 2 des Vertrags über die Eu-
ropäische Union (EUV) verankerten Werten der Union, den in den
Verträgen und, nach Artikel 6 EUV, der Charta verankerten Grund-
rechten und -freiheiten entwickelt werden. Voraussetzung sollte
sein, dass KI eine menschenzentrierte Technologie ist. Sie sollte
den Menschen als Instrument dienen und letztendlich das mensch-
liche Wohlergehen verbessern.

(7) Um ein einheitliches und hohes Schutzniveau in Bezug auf öf-
fentliche Interessen im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Grundrechte zu gewährleisten, sollten für alle Hochrisiko-KI-Syste-
me gemeinsame Vorschriften festgelegt werden. Diese Vorschriften
sollten mit der Charta im Einklang stehen, nichtdiskriminierend sein
und mit den internationalen Handelsverpflichtungen der Union ver-
einbar sein. Sie sollten auch die Europäische Erklärung zu den digi-
talen Rechten und Grundsätzen für die digitale Dekade und die Ethi-
kleitlinien für vertrauenswürdige KI der hochrangigen Experten-
gruppe für künstliche Intelligenz berücksichtigen.

(8) Daher ist ein Rechtsrahmen der Union mit harmonisierten Vor-
schriften für KI erforderlich, um die Entwicklung, Verwendung und
Verbreitung von KI im Binnenmarkt zu fördern und gleichzeitig ein
hohes Schutzniveau in Bezug auf öffentliche Interessen wie etwa Ge-
sundheit und Sicherheit und den Schutz der durch das Unionsrecht
anerkannten und geschützten Grundrechte, einschließlich der De-
mokratie, der Rechtsstaatlichkeit und des Umweltschutzes, zu ge-
währleisten. Zur Umsetzung dieses Ziels sollten Vorschriften für
das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme und die Verwendung be-
stimmter KI-Systeme festgelegt werden, um das reibungslose Funk-
tionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten, sodass diesen Syste-
men der Grundsatz des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs
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zugutekommen kann. Diese Regeln sollten klar und robust sein, um
die Grundrechte zu schützen, neue innovative Lösungen zu unter-
stützen und ein europäisches Ökosystem öffentlicher und privater
Akteure zu ermöglichen, die KI-Systeme im Einklang mit den Wer-
ten der Union entwickeln, und um das Potenzial des digitalen Wan-
dels in allen Regionen der Union zu erschließen. Durch die Festle-
gung dieser Vorschriften sowie durch Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der Innovation mit besonderem Augenmerk auf kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU), einschließlich Start-up-Unterneh-
men, unterstützt diese Verordnung das vom Europäischen Rat for-
mulierte Ziel, das europäische menschenzentrierte KI-Konzept zu
fördern und bei der Entwicklung einer sicheren, vertrauenswürdigen
und ethisch vertretbaren KI weltweit eine Führungsrolle einzuneh-
men (5), und sorgt für den vom Europäischen Parlament ausdrück-
lich geforderten Schutz von Ethikgrundsätzen (6).

(9) Es sollten harmonisierte Vorschriften für das Inverkehrbringen,
die Inbetriebnahme und die Verwendung von Hochrisiko-KI-Syste-
men im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (7), dem Beschluss Nr. 768/2008/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates (8) und der Verord-
nung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates (9)
(„neuer Rechtsrahmen“) festgelegt werden. Die in dieser Verord-
nung festgelegten harmonisierten Vorschriften sollten in allen Sek-
toren gelten und sollten im Einklang mit dem neuen Rechtsrahmen
bestehendes Unionsrecht, das durch diese Verordnung ergänzt wird,
unberührt lassen, insbesondere in den Bereichen Datenschutz, Ver-
braucherschutz, Grundrechte, Beschäftigung, Arbeitnehmerschutz
und Produktsicherheit. Daher bleiben alle Rechte und Rechtsbehelfe,
die für Verbraucher und andere Personen, auf die sich KI-Systeme
negativ auswirken können, gemäß diesem Unionsrecht vorgesehen
sind, auch in Bezug auf einen möglichen Schadenersatz gemäß der
Richtlinie 85/374/EWG des Rates (10) unberührt und in vollem Um-
fang anwendbar. Darüber hinaus und unter Einhaltung des Unions-
rechts in Bezug auf Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, ein-
schließlich des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeits-
platz sowie der Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern sollte diese Verordnung daher – was Beschäftigung und den
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Schutz von Arbeitnehmern angeht – das Unionsrecht im Bereich der
Sozialpolitik und die nationalen Arbeitsrechtsvorschriften nicht be-
rühren. Diese Verordnung sollte auch die Ausübung der in den Mit-
gliedstaaten und auf Unionsebene anerkannten Grundrechte, ein-
schließlich des Rechts oder der Freiheit zum Streik oder zur Durch-
führung anderer Maßnahmen, die im Rahmen der spezifischen Sys-
teme der Mitgliedstaaten im Bereich der Arbeitsbeziehungen
vorgesehen sind, sowie das Recht, im Einklang mit nationalem Recht
Kollektivvereinbarungen auszuhandeln, abzuschließen und durchzu-
setzen oder kollektive Maßnahmen zu ergreifen, nicht beeinträchti-
gen. Diese Verordnung sollte die in einer Richtlinie des Europä-
ischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen in der Plattformarbeit enthaltenen Bestimmungen nicht
berühren. Darüber hinaus zielt diese Verordnung darauf ab, die
Wirksamkeit dieser bestehenden Rechte und Rechtsbehelfe zu stär-
ken, indem bestimmte Anforderungen und Pflichten, auch in Bezug
auf die Transparenz, die technische Dokumentation und das Führen
von Aufzeichnungen von KI-Systemen, festgelegt werden. Ferner
sollten die in dieser Verordnung festgelegten Pflichten der verschie-
denen Akteure, die an der KI-Wertschöpfungskette beteiligt sind,
unbeschadet der nationalen Rechtsvorschriften unter Einhaltung
des Unionsrechts angewandt werden, wodurch die Verwendung be-
stimmter KI-Systeme begrenzt wird, wenn diese Rechtsvorschriften
nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen oder mit
ihnen andere legitime Ziele des öffentlichen Interesses verfolgt wer-
den als in dieser Verordnung. So sollten etwa die nationalen arbeits-
rechtlichen Vorschriften und die Rechtsvorschriften zum Schutz
Minderjähriger, nämlich Personen unter 18 Jahren, unter Berück-
sichtigung der Allgemeinen Bemerkung Nr. 25 (2021) des UNCRC
über die Rechte der Kinder im digitalen Umfeld von dieser Verord-
nung unberührt bleiben, sofern sie nicht spezifisch KI-Systeme be-
treffen und mit ihnen andere legitime Ziele des öffentlichen Inter-
esses verfolgt werden.

(10) Das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten wird ins-
besondere durch die Verordnungen (EU) 2016/679 (11) und (EU)
2018/1725 (12) des Europäischen Parlaments und des Rates und die
Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Ra-
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tes (13) gewahrt. Die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (14) schützt darüber hinaus die Privatsphäre
und die Vertraulichkeit der Kommunikation, auch durch Bedingun-
gen für die Speicherung personenbezogener und nicht personenbe-
zogener Daten auf Endgeräten und den Zugang dazu. Diese Rechts-
akte der Union bieten die Grundlage für eine nachhaltige und ver-
antwortungsvolle Datenverarbeitung, auch wenn Datensätze eine
Mischung aus personenbezogenen und nicht-personenbezogenen
Daten enthalten. Diese Verordnung soll die Anwendung des beste-
henden Unionsrechts zur Verarbeitung personenbezogener Daten,
einschließlich der Aufgaben und Befugnisse der unabhängigen Auf-
sichtsbehörden, die für die Überwachung der Einhaltung dieser In-
strumente zuständig sind, nicht berühren. Sie lässt ferner die Pflich-
ten der Anbieter und Betreiber von KI-Systemen in ihrer Rolle als
Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, die sich aus dem Unions-
recht oder dem nationalen Recht über den Schutz personenbezoge-
ner Daten ergeben, unberührt, soweit die Konzeption, die Entwick-
lung oder die Verwendung von KI-Systemen die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten umfasst. Ferner sollte klargestellt werden,
dass betroffene Personen weiterhin über alle Rechte und Garantien
verfügen, die ihnen durch dieses Unionsrecht gewährt werden, ein-
schließlich der Rechte im Zusammenhang mit der ausschließlich au-
tomatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall und dem Profi-
ling. Harmonisierte Vorschriften für das Inverkehrbringen, die In-
betriebnahme und die Verwendung von KI-Systemen, die im Rah-
men dieser Verordnung festgelegt werden, sollten die wirksame
Durchführung erleichtern und die Ausübung der Rechte betroffener
Personen und anderer Rechtsbehelfe, die im Unionsrecht über den
Schutz personenbezogener Daten und anderer Grundrechte garan-
tiert sind, ermöglichen.

(11) Diese Verordnung sollte die Bestimmungen über die Verant-
wortlichkeit der Anbieter von Vermittlungsdiensten gemäß der Ver-
ordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes (15) unberührt lassen.

(12) Der Begriff „KI-System“ in dieser Verordnung sollte klar defi-
niert und eng mit der Tätigkeit internationaler Organisationen ab-
gestimmt werden, die sich mit KI befassen, um Rechtssicherheit,
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mehr internationale Konvergenz und hohe Akzeptanz sicherzustel-
len und gleichzeitig Flexibilität zu bieten, um den raschen technolo-
gischen Entwicklungen in diesem Bereich Rechnung zu tragen. Da-
rüber hinaus sollte die Begriffsbestimmung auf den wesentlichen
Merkmalen der KI beruhen, die sie von einfacheren herkömmlichen
Softwaresystemen und Programmierungsansätzen abgrenzen, und
sollte sich nicht auf Systeme beziehen, die auf ausschließlich von
natürlichen Personen definierten Regeln für das automatische Aus-
führen von Operationen beruhen. Ein wesentliches Merkmal von
KI-Systemen ist ihre Fähigkeit, abzuleiten. Diese Fähigkeit bezieht
sich auf den Prozess der Erzeugung von Ausgaben, wie Vorhersagen,
Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen, die physische und di-
gitale Umgebungen beeinflussen können, sowie auf die Fähigkeit
von KI-Systemen, Modelle oder Algorithmen oder beides aus Ein-
gaben oder Daten abzuleiten. Zu den Techniken, die während der
Gestaltung eines KI-Systems das Ableiten ermöglichen, gehören An-
sätze für maschinelles Lernen, wobei aus Daten gelernt wird, wie
bestimmte Ziele erreicht werden können, sowie logik- und wissens-
gestützte Konzepte, wobei aus kodierten Informationen oder symbo-
lischen Darstellungen der zu lösenden Aufgabe abgeleitet wird. Die
Fähigkeit eines KI-Systems, abzuleiten, geht über die einfache Da-
tenverarbeitung hinaus, indem Lern-, Schlussfolgerungs- und Mo-
dellierungsprozesse ermöglicht werden. Die Bezeichnung „maschi-
nenbasiert“ bezieht sich auf die Tatsache, dass KI-Systeme von Ma-
schinen betrieben werden. Durch die Bezugnahme auf explizite oder
implizite Ziele wird betont, dass KI-Systeme gemäß explizit festge-
legten Zielen oder gemäß impliziten Zielen arbeiten können. Die
Ziele des KI-Systems können sich – unter bestimmten Umständen
– von der Zweckbestimmung des KI-Systems unterscheiden. Für die
Zwecke dieser Verordnung sollten Umgebungen als Kontexte ver-
standen werden, in denen KI-Systeme betrieben werden, während
die von einem KI-System erzeugten Ausgaben verschiedene Funk-
tionen von KI-Systemen widerspiegeln, darunter Vorhersagen, In-
halte, Empfehlungen oder Entscheidungen. KI-Systeme sind mit ver-
schiedenen Graden der Autonomie ausgestattet, was bedeutet, dass
sie bis zu einem gewissen Grad unabhängig von menschlichem Zu-
tun agieren und in der Lage sind, ohne menschliches Eingreifen zu
arbeiten. Die Anpassungsfähigkeit, die ein KI-System nach Inbe-
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triebnahme aufweisen könnte, bezieht sich auf seine Lernfähigkeit,
durch sie es sich während seiner Verwendung verändern kann. KI-
Systeme können eigenständig oder als Bestandteil eines Produkts
verwendet werden, unabhängig davon, ob das System physisch in
das Produkt integriert (eingebettet) ist oder der Funktion des Pro-
dukts dient, ohne darin integriert zu sein (nicht eingebettet).

(13) Der in dieser Verordnung verwendete Begriff „Betreiber“ sollte
als eine natürliche oder juristische Person, einschließlich Behörden,
Einrichtungen oder sonstiger Stellen, die ein KI-System unter ihrer
Befugnis verwenden, verstanden werden, es sei denn das KI-System
wird im Rahmen einer persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit
verwendet. Je nach Art des KI-Systems kann sich dessen Verwen-
dung auf andere Personen als den Betreiber auswirken.

(14) Der in dieser Verordnung verwendete Begriff „biometrische
Daten“ sollte im Sinne des Begriffs „biometrische Daten“ nach Arti-
kel 4 Nummer 14 der Verordnung (EU) 2016/679, Artikel 3 Num-
mer 18 der Verordnung (EU) 2018/1725 und Artikel 3 Nummer 13
der Richtlinie (EU) 2016/680 ausgelegt werden. Biometrische Daten
können die Authentifizierung, Identifizierung oder Kategorisierung
natürlicher Personen und die Erkennung von Emotionen natürlicher
Personen ermöglichen.

(15) Der Begriff „biometrische Identifizierung“ sollte gemäß dieser
Verordnung als automatische Erkennung physischer, physiologi-
scher und verhaltensbezogener menschlicher Merkmale wie Ge-
sicht, Augenbewegungen, Körperform, Stimme, Prosodie, Gang,
Haltung, Herzfrequenz, Blutdruck, Geruch, charakteristischer Tas-
tenanschlag zum Zweck der Überprüfung der Identität einer Per-
son durch Abgleich der biometrischen Daten der entsprechenden
Person mit den in einer Datenbank gespeicherten biometrischen
Daten definiert werden, unabhängig davon, ob die Einzelperson
ihre Zustimmung dazu gegeben hat oder nicht. Dies umfasst keine
KI-Systeme, die bestimmungsgemäß für die biometrische Verifizie-
rung, wozu die Authentifizierung gehört, verwendet werden sollen,
deren einziger Zweck darin besteht, zu bestätigen, dass eine be-
stimmte natürliche Person die Person ist, für die sie sich ausgibt,
sowie zur Bestätigung der Identität einer natürlichen Person zu
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dem alleinigen Zweck Zugang zu einem Dienst zu erhalten, ein
Gerät zu entriegeln oder Sicherheitszugang zu Räumlichkeiten zu
erhalten.

(16) Der Begriff „biometrischen Kategorisierung“ sollte im Sinne
dieser Verordnung die Zuordnung natürlicher Personen auf der
Grundlage ihrer biometrischen Daten zu bestimmten Kategorien be-
zeichnen. Diese bestimmten Kategorien können Aspekte wie Ge-
schlecht, Alter, Haarfarbe, Augenfarbe, Tätowierungen, Verhaltens-
oder Persönlichkeitsmerkmale, Sprache, Religion, Zugehörigkeit zu
einer nationalen Minderheit, sexuelle oder politische Ausrichtung
betreffen. Dies gilt nicht für Systeme zur biometrischen Kategorisie-
rung, bei denen es sich um eine reine Nebenfunktion handelt, die
untrennbar mit einem anderen kommerziellen Dienst verbunden ist,
d.h. die Funktion kann aus objektiven technischen Gründen nicht
ohne den Hauptdienst verwendet werden und die Integration dieses
Merkmals oder dieser Funktion dient nicht dazu, die Anwendbarkeit
der Vorschriften dieser Verordnung zu umgehen. Beispielsweise
könnten Filter zur Kategorisierung von Gesichts- oder Körpermerk-
malen, die auf Online-Marktplätzen verwendet werden, eine solche
Nebenfunktion darstellen, da sie nur im Zusammenhang mit der
Hauptdienstleistung verwendet werden können, die darin besteht,
ein Produkt zu verkaufen, indem es dem Verbraucher ermöglicht
wird, zu sehen, wie das Produkt an seiner Person aussieht, und
ihm so zu helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Filter, die in
sozialen Netzwerken eingesetzt werden und Gesichts- oder Körper-
merkmale kategorisieren, um es den Nutzern zu ermöglichen, Bilder
oder Videos hinzuzufügen oder zu verändern, können ebenfalls als
Nebenfunktion betrachtet werden, da ein solcher Filter nicht ohne
die Hauptdienstleistung sozialer Netzwerke verwendet werden kann,
die in der Weitergabe von Online-Inhalten besteht.

(17) Der in dieser Verordnung verwendete Begriff „biometrisches
Fernidentifizierungssystem“ sollte funktional definiert werden als
KI-System, das dem Zweck dient, natürliche Personen ohne ihre ak-
tive Einbeziehung in der Regel aus der Ferne durch Abgleich der
biometrischen Daten einer Person mit den in einer Referenzdaten-
bank gespeicherten biometrischen Daten zu identifizieren, unabhän-
gig davon, welche Technologie, Verfahren oder Arten biometrischer
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